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4. entgegen § 17 Absatz 1 den Betrieb einer Wohnform nicht,
unrichtig oder nicht rechtzeitig anzeigt,

5. entgegen§ 17 Absatz 2 die Konzeption zur Leistungserbrin­
gung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

6. entgegen § 17 Absatz 3 besondere Vorkommnisse nicht an­
zeigt,

7. entgegen§ 17 Absatz 4 Nummer 1 und 2 Änderungen zu den
Betriebsvoraussetzungen nicht, unrichtig oder nicht rechtzei­
tig anzeigt,

8 . entgegen § 17 Absatz 4 Nummer 3 eine beabsichtigte Be­
triebseinstellung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

9. seiner Auskunftspflicht gemäß§ 20 Absatz 3 Satz 1 nicht ord­
nungsgemäß nachkommt oder

10 . einer Rechtsverordnung nach§ 23 zuwiderhandelt, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 ,  2 und 5
bis 8 können mit Geldbußen bis zu 10 000 Euro und Ordnungs­
widrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 mit Geldbußen bis
zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind zuständig für die
Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach Ab­
satz 1 .  Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Num­
mer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Landräte
und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte. Sie vereinnahmen
die durch sie festgesetzten Geldbußen. Die Landkreise und kreis­
freien Städte nehmen diese Aufgaben im übertragenen Wirkungs­
kreis wahr.

Teil 5 
Schlussbestimmungen 

§ 25
Übergangsfristen 

(1) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits
betriebene Wohnformen gemäß § 3 Absatz 5 gelten die Regelun­
gen zur Anzeigepflicht nach § 17 Absatz 1 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Anzeige innerhalb von drei Monaten nach In­
krafttreten des Gesetzes bei der zuständigen Behörde eingehen

muss. Auf Grundlage der Anzeige führt die zuständige Behörde 
die Erstberatung nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und die Zuord­
nungsprüfung nach § 8 Absatz 1 mit den sich daraus ergebenden 
Rechtsfolgen durch. 

(2) Die zuständige Behörde hat für die zum Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Gesetzes betriebenen und denen im Bau oder bau­
reifen Planungsstadium befindlichen Wohnformen angemessene
Fristen zur Vorlage der Konzeption nach § 17 Absatz 2 sowie zur
Herstellung der Betriebsvoraussetzungen nach§ 18 einzuräumen.
Die Frist für die Vorlage der Konzeption darf zwei Jahre nicht
überschreiten.

Artikel 2 
Änderung des Landespflegegesetzes' 

§ 10 Absatz 3 des Landespflegegesetzes vom 16. Dezember 2003
(GVOBI. M-V S. 675), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 19. März 2024 (GVOBI. M-V S. 87, 96) geändert worden ist,
wird aufgehoben.

Artikel 3 
Änderung der Verordnung zur Anpassung der 

berücksichtigungsfähigen Aufwendungen nach § 10 Absatz 3 
des Landespflegegesetzes2 

Die Verordnung zur Anpassung der berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen nach § 10 Absatz 3 des Landespflegegesetzes 
vom 21. Dezember2022 (GVOBI. M-V S. 648) wird aufgehoben. 

Artikel4 
Bekanntmachimgserlaubnis 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport kann den 
Wortlaut des Landespflegegesetzes in der ab dem 1 .  Januar 2026 
geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklen­
burg-Vorpommern bekannt machen. 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1 .  Januar 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Einrichtungenqualitätsgesetz vom 17. Mai 
2010 (GVOBI. M-V S. 241), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset­
zes vom 21 . Juni 2023 (GVOBI. M-V S. 651) geändert worden 
ist, außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden. 

Schwerin, den 16. Dezember 2025 

Die Ministerpräsidentin 

Manuela Scbwesig 

1 Ändert Gesetz vom 16. Dezember 2003; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 860-4 
' Hebt VO vom 21. Dezember 2022 auf; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 860 - 4 - 5 

Die Ministerin für Soziales, 

Gesundheit und Sport 

Stefanie Drese 
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Verordnung zur Neuregelung im Bauordnungsrecht in Mecklenburg-Vorpommern 

Vom 8. Dezember 2025 

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 2130 - 10 - 13 

Das Ministerium für Inneres und Bau verordnet aufgrund des § 16a Absatz 6 und 7, des § 25 sowie des § 85 Absatz 4 und 4a der Lan­
desbauordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18 . März 2025 (GVOBI. M-V S. 130) geändert worden ist: 

Artikel 1 
Bauprodukte- und Bauartenverordnung 

Mecklenburg-Vorpommern 
(Bauprodukte- und Bauartenverordnung- BauPAVO M-V) 

GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 2130 -10 -14 

Inhaltsübersicht 
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Abschnitt 1 
Prüf-, Zertifizierungs- oder Überwachungsstelle 

§1
Anerkennung 

(1) Wenn eine natürliche oder juristische Person die Vorausset­
zungen nach § 2 erfüllt, kann diese auf Antrag als Prüf-, Zertifi­
zierungs- oder Überwachungsstelle für folgende Tätigkeitsberei­
che anerkannt werden:

1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher
Prüfzeugnisse(§ 19 Absatz 2 der Landesbauordnung Meck­
lenburg-Vorpommern),

2 . Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestä­
tigung der Übereinstimmung (§ 22 Absatz 2 der Landesbau­
ordnung Mecklenburg-Vorpommern),

3 . Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern),

4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 23 Ab­
satz 2 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern),

5. Überwachungsstelle für die Überwachung (§ 16a Absatz 7
und§ 25 Absatz 2 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vor­
pommern) oder

6. Prüfstelle für die Überprüfung(§ 16a Absatz 6 und § 25 Ab-
satz 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern).

(2) Auch Zweitniederlassungen von Prüf- und Überwachungs­
stellen gemäß Absatz 1 bedürfen der Anerkennung. Zweitnieder­
lassungen von Zertifizierungsstellen haben das erstmalige Tätig­
werden vorher der Anerkennungsbehörde anzuzeigen. Die Anerken­
nungsbehörde soll das Tätigwerden der Zertifizierungsstellen unter­
sagen, wenn die Voraussetzungen des § 2 nicht erfüllt sind. Für die
Anerkennung nach Satz 1 gilt § 5 mit der Maßgabe, dass die im Ver­
fahren nach Absatz 1 bereits erbrachten Nachweise keiner ern euten
Prüfung bedürfen.

(3) Die Anerkennung als Prüf-, Zertifizierungs- oder Überwa­
chungsstelle erfolgt für einzelne Bauprodukte. Eine Prüf-, Zertifi­
zierungs- oder Überwachungsstelle kann für mehrere Bauproduk­
te anerkannt werden.

( 4) Die Anerkennung kann zugleich als Prüf-, Zertifizierungs- und
Überwachungsstelle, auch für das gleiche Bauprodukt, erfolgen,
wenn die jeweiligen Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Anerkennung kann befristet werden. Die Befristung soll
höchstens fünf Jahre betragen. Die Anerkennung kann auf An­
trag verlängert werden. Die Befristung ist zu verlängern , wenn
nachgewiesen wurde, dass die Anforderungen weiterhin erfüllt
werden. § 73 Absatz 2 Satz 2 der Landesbauordnung Mecklen­
burg-Vorpommern gilt entsprechend.

§2
Anerkennungsvoraussetzungen 

(1) Die Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen müssen
über eine ausreichende Zahl an Beschäftigten mit der für die Er­
füllung ihrer Aufgaben notwendigen Ausbildung und beruflichen
Erfahrung verfügen. Einer Person und gegebenenfalls deren Stell­
vertretung obliegt die Leitung der Beschäftigten. Vorausgesetzt
wird ein für den Tätigkeitsbereich der Prüf-, Zertifizierungs- oder














